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Bauleitplanung der Gemeinde Sulzbach (Taunus) 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 86 „Neue Kita Pfiffikus“ 

Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schr. vom 01.04.21 - RPGI-41.2-79h-200/6-2020/1 - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobi-

lien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station & Service AG) und der 

DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit folgende Gesamtstellungnahme 

als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren: 

Bei der o.g. Bauleitplanung bitten wir um Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Stel-

lungnahme: 

 

Immissionen 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-

besondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 

elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benach-

barter Bebauung führen können.  
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Mit freundlichen Grüßen  
DB AG - DB Immobilien  
 

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-

zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 

Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen. 

+++ 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 

Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 
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Bauleitplanung der Gemeinde Sulzbach (Taunus),  

Bebauungsplan Nr. 86 "Neue Kita Pfiffikus" 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Ihre E-Mail vom 15.07.2025 

Stellungnahme Hessen Mobil 
 

Sehr geehrte Frau Goerz, 

 

in Bezug auf Ihre oben genannte E-Mail vom 15.07.2025 nimmt Hessen Mobil im Rahmen der 

frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wie folgt Stellung. 

 

I. Einwände mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen: 

Gegen den oben genannten Bebauungsplan der Gemeinde Sulzbach bestehen seitens Hessen 

Mobil keine Einwände. Die von Hessen Mobil zu vertretenden Belange werden durch diesen 

Bebauungsplan nicht berührt. 

 

II. Hinweise: 

Weiterhin darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch den oben genannten 

Bebauungsplan nicht negativ beeinflusst werden. Gegen den Straßenbaulastträger von 

klassifizierten Straßen bestehen auch zukünftig keine Ansprüche auf Durchführung von 

Schutzmaßnahmen aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

 

§ 38 BauGB (privilegiertes Fachplanungsrecht) ist grundsätzlich zu beachten. 

 

Zudem bitte ich um zeitnahe Mitteilung von im Rahmen der Abwägung nach §1 Abs. 7 BauGB 

getroffener Beschlüsse, die meine Stellungnahme/n oder Hessen Mobil als Fachbehörde betreffen. 

Ich bitte um Mitteilung, sobald der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, sowie um eine 

Ausfertigung, vorzugsweise in digitaler Form. 

 

  



Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 
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Bitte nutzen Sie für Beteiligungsverfahren folgendes Funktionspostfach: Strassenverwaltung.rhein-

main@mobil.hessen.de (Anlagen bis max. 20 MB pro Mail möglich). Wir bitten darum, umfangreiche 

Unterlagen über einen Down-Load-Link bzw. in gezippter Form zur Verfügung zu stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
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Polizeipräsidium Westhessen
Konrad-Adenauer-Ring 51
D 65187 Wiesbaden

Tel: (06 11) 34 5-0 • Fax: (06 11) 3 45-1919
PolFeSoNet: 7034221-9 (extern) • 7221-9 (intern)
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Internet: www.polizei.hessen.de
E-Mail: PPWH@polizei.hessen.de

- Abteilung Einsatz -
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Städtebauliche Kriminalprävention
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden

Polizeipräsidium Westhessen • Postfach 4740 • 65037 Wiesbaden Aktenzeichen :
Falls verzogen, nicht nachsenden, sondern mit neuer Anschrift zurücksenden (bitte bei Antwort angeben)

Planergruppe ROB GmbH
Am Kronberger Hang 3
65824 Schwalbach am Taunus

Dienststelle: E 41 - Polizeiliche Beratung

Dienstort: 65187 Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring 51

Bearbeiter/in:

Telefon: (06 11) 3 45-

E-Mail: staedtebau.ppwh@polizei.hessen.de

Datum: 14.07.2025

Bauleitplanung der Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Bebauungsplan Nr. 86 „ Neue Kita Pfiffikus“

Das Ziel der städtebaulichen Kriminalprävention ist, die Entstehung von Angsträumen,
Örtlichkeiten, die Tatgelegenheiten generieren sowie Verkehrsräumen mit Gefährdungspotenzial
frühzeitig zu vermeiden.
Bau- und Nutzungsstrukturen in den Städten begünstigen oder hemmen die Begehung von
Straftaten und wirken sich zudem auf das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger aus.

Das Polizeipräsidium Westhessen, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle / Städtebauliche
Kriminalprävention, nimmt zu dem vorliegenden Bebauungsplan „Neue Kita Pfiffikus“ wie folgt
Stellung:

Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

Straftäter nutzen bevorzugt Deckungsmöglichkeiten und arbeiten im Gewerbebereich bzw.in
Gebäuden, die unbewohnt sind, mit mehr Gewaltbereitschaft gegen Gebäudeteile. Entstehender
Lärm beim Angriff spielt nur eine Rolle, wenn dieser von Nachbarn wahrgenommen werden kann.
Begrenzte und überschaubare räumliche Gestaltung erhöhen ein Entdeckungsrisiko, wenn freie
Sichtachsen zum öffentlichen Verkehrsraum und/ oder zu den umliegenden Gebäuden sind.

Die geplante Kindertagesstätte grenzt an ein bewohntes Gebiet, somit ist von einer 24/7
vorhandenen „Sozialkontrolle“ durch die Anwohnerinnen und Anwohner auszugehen. Dennoch
kommt dieses Objekt für mögliche Täter, die Bargeld, Computer oder Unterhaltungselektronik
entwenden als mögliches Ziel in Betracht.
Auch sind Delikte wie Hausfriedensbruch und Vandalismus bei solchen Objekten zu beachten

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
„Landwirtschaftlicher Verkehr, Fuß- und Radweg, Zufahrt Kindergarten“

Grundsätzlich sollten die Zufahrtswege und Gehwege zu den einzelnen Gebäuden sowohl für die
Eltern und Angestellten des Kindergartens als auch insbesondere für die Kinder gut überschaubar
und transparent sein.
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Aktenzeichen :

Eine optische Grenze z. B durch eine entsprechende Bodengestaltung zwischen Gehweg und
Zufahrtsweg/Parkplatz ist zu empfehlen, um hier eine klare Nutzungsgrenze zu definieren.
Der Parkplatz und die einzelnen Parkflächen sollten über eine Wegführung befahrbar sein, die keine
Rangiervorgänge notwendig macht.
Dies kann zu einer Reduzierung des Gefährdungspotenzials zu Beginn und Ende der Öffnungszeiten
des Kindergartens führen. Gerade zu diesen Zeiten kann es zu Situationen mit Gefährdungspotenzial
zwischen dem Fußgängerverkehr, insbesondere der Kinder, und dem Fahrzeugverkehr kommen.

Bepflanzung

An sämtlichen Bäumen im Planungsbereich sollte das Laubwerk erst ab einer Höhe von 200 cm
beginnen. Für eine gute Übersichtlichkeit sollten geplante Hecken nicht höher als 80-120 cm sein.
Niedrigwachsende Pflanzen sind zu empfehlen. Somit wären freie Sichtachsen gegeben und das
subjektive Sicherheitsgefühl der Angestellten gerade in den frühen Abendstunden gesteigert. Hier
gilt es einfach, einem potentiellen Täter die Tatgelegenheiten zu erschweren und das
Entdeckungsrisiko zu erhöhen. Auf die Pflege und den Rückschnitt der Anlagen sollte Wert gelegt
werden.

Gerade Kinder haben oftmals eine andere Wahrnehmung was sog. „Angsträume“ betrifft. Daher
sollten auf dem Kindergartengelände dunkle, schlecht einsehbare Bereiche vermieden werden und
langgezogene gut einsehbare Wege mit entsprechender Beleuchtung in der Planung berücksichtigt
werden.

Beleuchtung

Die Beleuchtung im Planungsbereich sollte so stark sein, dass das Gesichtsfeld eines Gegenübers
ab einer Entfernung von 4m erkennbar ist. Dies gilt insbesondere für die geplanten Parkplätze und
Gehwege zu und zwischen den geplanten Gebäuden.
Dabei sind die Beleuchtungskörper so aufzustellen, dass durch ihre Bauart und die Art der
Platzierung Dunkelflächen während der Dämmerung und Dunkelheit ausgeschlossen sind.
Das Licht sollte unter dem künftigen Blätterdach den Gehweg und Parkplatz ausleuchten.
Um einer vermeidbaren Irritation der örtlichen Fauna entgegenzuwirken, wird eine sog. „intelligente 
Beleuchtung“ empfohlen, d.h. Leuchtkörper, die grundsätzlich gedimmt leuchten und nur dann
heller werden, wenn sich Personen- und/oder Fahrzeuge nähern.

Gestaltung des Gebäudes

- Eingangstüren sollten aus Klarglas bestehen.
- Säulen und Verwinkelungen im Eingangsbereich vermeiden.
- Beleuchtungskörper sollten aus vandalismusresistenten Materialien bestehen.
- Innenbeleuchtung des Flures sollte im Eingangsbereich schaltbar sein.
- Übersichtliche Gestaltung der Zugänge zu Treppenhäusern, Keller- und Nebengebäuden
- Errichtung einer videogestützten Gegensprechanlage mit Türöffnungsfunktion an den Zugängen
für die Angestellten des Kindergartens
- Briefkastenanlage / Paketannahmestelle sollte von außen zu beschicken bzw. ohne Zutritt ins
Gebäude sein.
- Flure sollten kurz und überschaubar, mit ausreichender Breite und Tageslichteinfall gestaltet sein
- Ausreichend lange Zeitintervalle des Flurlichtes.
- Gut beleuchtete Lichtschalter.
- Ausreichend breite Flure.
- Toiletten sollten ausschließlich im Innenbereich des Gebäudes nahe der Aufenthalts-/
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Gruppenräume liegen und nicht von außen für Unbefugte zugänglich sein
- Heller Farbanstrich.
- zertifizierte einbruchhemmende Eingangstüren und Fenster nach der DIN 1627 mind. RC2 N
(Fenster und Fenstertüren, welche ein Täter von außen erreichen kann)

Kellergeschoß / Lagerräume

- Lager- bzw. Kellerräume sollten nicht verwinkelt und zu schmal angelegt sein.
- Dort vorhandene Fenster sind mit Eisenstäben oder Gittern zu sichern.
- Äußere Abgangstüren mit zertifizierten Türschlössern ausstatten.
- Verzicht auf eine automatisch ausschaltende Lichtanlage zugunsten von Bewegungsmeldern.
- Ausreichende Anzahl von Lichtschaltern, die gut beleuchtet sind.

Außengestaltung

- Blattwerk von Hecken und Sträucher in der Nähe des Gebäudes nicht höher als 180 cm
- Rankgerüste nur an solchen Fassaden, die keine Fenster oder Balkone besitzen
- Pflanzen sollten keinen Sichtschutz für potentielle Täter bieten
- Ausreichende Beleuchtung kombiniert mit Bewegungsmeldern außerhalb des Handbereiches
- Die Fassaden mit graffitiresistenten Materialen versehen
- der Außenbereich des Kindergartens sollte durch einen Doppelzaun mit Hecke zwischen den
beiden Zaunreihen versehen sein. Dies minimiert die Möglichkeit von Unbefugten von außen in den
Spielbereich der Kinder einzuwirken bzw. überhaupt mit diesen in Kontakt zu treten

Vorschläge aus kriminalpräventiver Sicht

Weitere Empfehlungen betreffen die Einbruchprävention und können gern den zuständigen
Architekten und Bauherren weitergegeben werden.

Der Einbau von Sicherungstechnik ist preiswerter, wenn er bereits in der Planungsphase einkalkuliert
wird.

Als Grundempfehlung für die Einbruchprävention gelten mindestens die Widerstandsklassen RC 2
(für Bauteile die direkt von dem Täter ohne Aufstiegshilfen angegriffen werden) und RC 2N (für
Bauteile, bei denen kein direkter Angriff auf die eingesetzte Verglasung erwartet wird, z.B.
Aufsteighilfe erforderlich - keine Standfläche für den Täter) nach der DIN 1627-30.

An leicht zugänglichen Gebäudeteilen, wie Türen und Fenstern im Erdgeschoss oder Kellerbereich,
wird generell die Verwendung von geprüften einbruchhemmenden Elementen im Gewerbebereich
nach der DIN 1627-30 mind. RC3 empfohlen, die einer erhöhten mechanischen Beanspruchung
standhalten.

Ein weiterer Vorteil ist das diese Fenster- und Türelemente nach DIN 1627-30 RC 2 und RC 3 eine
Folienverglasung mit Durchwurfhemmung haben, welche auch nicht nur gegen Einbruchsversuche
schützt sondern in diesem Fall auch vor Bällen und sonstigem geworfenen Spielzeug oder
Gegenständen.

Die Einplanung von Leuchtmitteln mit Bewegungsmeldern im Außenbereich so wie der Einsatz einer
zertifizierten Überfall- und Einbruchmeldeanlagen DIN Normierung VdS Klasse B Anlage nach den
Normenreihen DIN EN 50130, 50131, 50136 und der DIN VDE 0833 Teile 1 und 3 wird aufrgund der
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Ortsrandlage empfohlen.
Die Überfall- und Einbruchmeldeanlage sollte auf eine 24/7 besetzte Alarmempfangszentrale
aufgeschaltet sein

Kostenlose Beratung

Eine kostenlose Bauplanberatung für die einzelnen Bauabschnitte im Planungsbereich durch die
Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen, Polizeihauptkommissar Jürgen
Seewald, Polizeidirektion Maintaunuskreis, 06192-2079-231, wird empfohlen.

Die Beratung umfasst geprüfte einbruchhemmende Türen, Fenster, Überfall- und
Einbruchmeldeanlagen, Wertgelasse, Schließanlagen, weitere Aspekte der Einbruchprävention
sowie präventive Empfehlungen bei der Gestaltung von Grün- und Begegnungsflächen.

Auf die Broschüren „Alarmanlagen richtig planen“ und „Kriminalprävention durch Bauleitplanung“
weise ich hin, deren Inhalte im Bedarfsfall an die infrage kommenden Personen weitergegeben
werden können.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Regierungspräsidium Darmstadt  
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten: 
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www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz - 2 - 

 Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt  
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Sulzbach (Taunus) 

Hauptstraße 11 

65843 Sulzbach (Taunus) 
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Bauleitplanung der Gemeinde Sulzbach (Taunus) im Main-Taunus-Kreis 

Bebauungsplanentwurf Nr. 86 "Neue Kita Pfiffikus" 

Stellungnahme gemäß §4 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. §13a BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie meine koordinierte Stellungnahme. Sollten Sie Fragen haben, 

stehe ich zu deren Beantwortung gerne zur Verfügung.  

A. Beabsichtigte Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 86 „Neue Kita Pfiffikus" beabsichtigt die 

Gemeinde Sulzbach die planungsrechtliche Grundlage für den Neubau einer Kinderta-

gesstätte zu schaffen. Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rund 0,7 ha.  
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B. Stellungnahme 

I. Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr 

1. Dezernat III 31.1 – Regionalplanung und Dezernat III 31.2 – Regionale Sied-

lungs- und Bauleitplanung, Bauwesen 

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht 

der Raumordnung wie folgt Stellung: 

Die vorgesehene Fläche liegt in Teilen innerhalb einer im Regionalplan Südhessen/Re-

gionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) festgelegten Grünfläche Park-

anlage, einer Gemischten Baufläche, Bestand und einer Wohnbaufläche, Bestand, wel-

che regionalplanerisch ein Vorranggebiet Siedlung darstellen. Zudem wird die Fläche von 

einem Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz überlagert und einem von einem 

Vorranggebiet Regionalparkkorridor durchquert. 

Zu der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken. 

Die Planung kann daher gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung 

angepasst gelten. 

II. Abteilung IV/Wi – Umwelt Wiesbaden 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Wiesbaden - zu 

vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

1. Dezernat IV/Wi 41.1 – Grundwasser 

Aus Sicht des Grundwasserschutzes gibt es keine grundsätzlichen Bedenken zu dem 

o.g. Bebauungsplan. Das Plangebiet liegt in Zone III eines im Festsetzungsverfahren be-

findlichem Grundwasserschutzgebiet für Sulzbach (WSG ID: 436-034). 

Die Zone III eines Wasserschutzgebietes soll grundsätzlich den Schutz vor weitreichen-

den Beeinträchtigungen gewährleisten, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren 

chemischen und radioaktiven Verunreinigungen. Deshalb sollte jegliches Handeln und 

jeglicher Umgang mit Stoffen, von denen bei unsachgemäßer Handhabung eine Grund-

wassergefährdung ausgehen kann, sensibel erfolgen. 
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a. Wasserversorgung – Bedarfsermittlung und Deckungsnachweise 

Die Bauleitplanung muss wasserwirtschaftliche Belange angemessen berücksichtigen. 

Gewährleistet werden müssen eine qualitativ und quantitativ ausreichende Wasserver-

sorgung und ein ausreichender Schutz des Grundwassers.  

Die planaufstellende Kommune hat in eigener Verantwortung sicherzustellen, dass die 

Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung dauerhaft für die künftige Be-

bauung im Rahmen der bestehenden wasserrechtlichen Zulassungen gewährleistet ist 

und eine ausreichende Löschwassermenge bereitgestellt werden kann.  

Ein entsprechender konkreter Wasserbedarfsnachweis und dessen Deckung sind in der 

Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. Es bestehen keine Bedenken. 

2. Dezernat IV/Wi 41.1 – Bodenschutz 

Zu dem o. a. Vorhaben nehme ich aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung: 

Die laut Baugesetzbuch vorgeschriebenen Bestandteile des Umweltberichts werden 

noch ausreichend aufgeführt und bewertet. Aus Sicht des vor- und nachsorgenden Bo-

denschutzes ergeben sich daher keine Anmerkungen, Ergänzungen, Hinweise oder Ne-

benbestimmungen und keine Bedenken 

3. Dezernat IV/Wi 41.2 – Oberflächengewässer 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht meines Dezernats gibt es keine grundsätzlichen Beden-

ken zu o.g. Bebauungsplan. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder einen 

geschützten Gewässerrandstreifen noch in einem gemeldeten potentiellen Retentions-

raum. 

4. Dezernat IV/Wi 41.3 – Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 

In der Begründung ist erwähnt: „Die Schmutz- und Niederschlagsentwässerung des Plan-

gebietes ist über das bestehende Kanalnetz gesichert.“ Dies betrifft möglicherweise die 

„technischen“ Ableitungsmöglichkeiten (Kanal ist vorhanden). 
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a. Rahmenbedingungen für die geordnete Abwasserentsorgung 

Hinsichtlich einer geordnete Abwasserentsorgung für dieses Gebiet und dem gesamten 

Siedlungsgebiet bedarf es insbesondere der Einhaltung verschiedener Randbedingun-

gen: 

1. Die Einleitung aus dem Mischwassersystem muss durch einen rechtskräftige Erlaub-

nisbescheid zugelassen sein. Durch das Projekt in Verbindung mit den vielen projek-

tierten oder in den letzten Jahren umgesetzten weiteren Siedlungs- und Nachverdich-

tungsprojekten in Sulzbach wird das Abschlageverhalten von 

Mischwasserentlastungsanlagen beeinflusst. Es wird häufiger und mit einer höheren 

Fracht abgeschlagen. Die Wasserbehörde darf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. §§ 8 

und 57 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz die entsprechenden Erlaubnisse (bzw. ggf. 

per Änderungsbescheid bei Bestandserlaubnissen mit Änderungsbedarf) nur ertei-

len, wenn die Abwassereinleitungen mit den Regeln der Technik vereinbar sind 

(emissionsseitiger Nachweis über eine Schmutzfrachtsimulationsberechnung 

(SMUSI)) und zudem die Einleitung mit den Eigenschaften des Gewässers vereinbar 

ist (immissionsseitiger Nachweis über ein Gutachten nach dem hessischen Leitfaden 

zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitun-

gen (Leitfadenbetrachtung)).  

In der mir vorliegenden SMUSI – basierend auf einer Datengrundlage aus dem Jahr 

2012 - ist diese Fläche nicht als Siedlungsfläche enthalten. Eine grobe Kontrolle der 

SMUSI zeigt auf, dass die SMUSI stark veraltet/überholt erscheint. In dieser SMUSI 

sind diverse erforderliche Verbesserungsmaßnahmen im Einzugsgebiet aufgelistet. 

Eine Umsetzung ist mir unbekannt. Bei den Stichproben hat sich die fehlende Um-

setzung gezeigt. Eine Leitfadenbetrachtung liegt mir zudem nicht vor. Auch bevor 

immissionsseitig die maßgeblichen Stellen zur Verbesserung nicht definiert wurden 

und die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen erfolgt, kann eine weitere Er-

schließung aus abwasserwirtschaftlicher und - rechtlicher Sicht nicht positiv beurteilt 

werden. Die vorgenannten Aspekte spiegeln sich auch in den Ergebnissen des lang-

jährigen Gewässermonitorings zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wider – 

der Zuwachs an Siedlungsgebiet und die damit verbundene Erhöhung des abge-

schlagenen Mischwassers zwischen den Jahren 2010 und 2020 (letzte Messung) 

zeigt eine erhebliche Verschlechterung hinsichtlich der untersuchten Aspekte auf 

(z.B. Saprobie als Hinweisgeber für häufigen bzw. starken Anteil an häuslichem 

Schmutzwasser). Für das Entlastungsverhalten maßgeblichen Drosseln sind bei den 

Prüfungen zudem durchgefallen - wegen teils erheblicher Abweichungen von den 

Sollwerten aus der Erlaubnis/SMUSI.  
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2. Die aufnehmende Kläranlage muss ausreichende Kapazitäten aufweisen. Falls sich 

mit dem Bau der Kita die zu behandelnde Abwassermenge, -konzentration und/oder 

–fracht für die Kläranlage Frankfurt-Sindlingen erhöht, wird darauf hingewiesen, dass 

aufgrund des andauernden Bevölkerungszuwachses im Einzugsgebiet die Reini-

gungskapazität der Kläranlage weitgehend, insbesondere im Regenwetterfall, aus-

geschöpft ist. Zum Zeitpunkt der Erschließung des geplanten Projekts ist es daher 

hinsichtlich einer gesicherten und geordneten Abwasserentsorgung erforderlich, 

dass diese Kläranlage nachweislich eine ausreichende Reinigungsleistung zur Be-

handlung auch für diese zusätzlichen Einwohnergleichwerte gewährleisten kann. 

b. Hinweis zum integrierten Umweltbericht 

Vollständigkeitshalber wird darauf hingewiesen, dass im integrieren Umweltplan zum 

Schutzgut Wasser textlich zu berücksichtigen ist, dass durch die Maßnahme die kanal-

systembedingt hiervon betroffene(n) Mischwasserentlastung(en) häufiger in das bzw. die 

Oberflächengewässer Mischwasser (Schmutzwasser durchmischt mit Niederschlags-

wasser) abschlagen und diese Gewässer sowohl hydraulisch (z.B. aus ökologischer 

Sicht) und stofflich belasten. Minderung kann z.B. geschaffen werden, in dem das Nie-

derschlagswasser unschädlich versickert wird (gemäß § 55 Absatz 2 Wasserhaushalts-

gesetz).  

c. Bedingungen für eine geordnete Abwasserentsorgung 

Trotz der vorgenannten Kritikpunkte und Darstellung der aus wasserwirtschaftlicher Sicht 

noch zu erledigenden Schritten kann in diesem Sonderfall eine geordnete Abwasserent-

sorgung gegeben sein, wenn  

1. die Besucher der Kita aus der Gemeinde selbst kommen würden und daher keinen 

Zuwachs an Schmutzwasser verbunden wäre, 

2. kein Niederschlagswasser in den Mischwasserkanal gelangt.  

Unabhängig davon ist ohnehin dem § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetzt Genüge zu tun. 

Die unschädliche Versickerung und die unschädliche Einleitung in ein Gewässer über ein 

Trennsystem sind zu prüfen. Vorrangig ist die Versickerung anzuvisieren. Abweichungen 

hiervon bedürfen der Abstimmung mit der Oberen Wasserbehörde. Notwendige hydro-

geologische Untersuchungen sind daher bereits im Zuge der Bauleitplanungsverfahren 

durchzuführen, allein auch um die notwendigen Flächen für Versickerungsanlagen ent-

sprechend freihalten zu können. Auch wenn die unschädliche Versickerung bzw. Einlei-

tung in ein Oberflächengewässer erwünscht ist, bedarf es der wasserrechtlichen Erlaub-

nis (bei einer Einzelmaßnahme i.d.R. bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen). 



- 6 - 

- 7 - 

5. Dezernat IV/Wi 42 – Abfallwirtschaft 

Zum v. g. Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

6. Dezernat IV/Wi 43.1 – Strahlenschutz, Immissionsschutz  

Die vorgelegten Unterlagen zu den oben genannten Verfahren wurden aus Sicht des Im-

missionsschutzes, der Lufthygiene und des Kleinklimas geprüft. Aus Sicht des Immissi-

onsschutzes bestehen keine Bedenken. 

7. Dezernat IV/Wi 44 – Bergaufsicht  

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan (RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und geneh-

migte Betriebspläne;  

Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht zu ehemaligen Bergbaubetrieben vor-

handene Informationen (v.a. Rissblätter, Berechtsams- und Betriebsakten). Diese liegen 

jedoch nicht für jeden Betrieb und nicht immer vollständig vor, weshalb die Stellungnahme 

hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis beruht. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe 

im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 

Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen seitens der Bergaufsicht keine Sachverhalte entgegen. 
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III. Abteilung V - Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz 

1. Dezernat V 53.1 – Naturschutz (Planungen und Verfahren) 

Eine Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde ist gemäß § 43 Abs. 1 des Hessi-

schen Gesetzes zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Hessisches Na-

turschutzgesetz – HeNatG) vom 25. Mai 2023 (GVBl. 2023, S. 379), zuletzt geändert 

durch Artikel 5 des Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung des Verkündungs-

wesens vom 28. Juni 2023 (GVBl. 2023, S. 473) nicht gegeben (siehe hierzu auch Ziffer 

3.5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Woh-

nen über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) 

in städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) vom 11. Dezember 

2019 -StAnz. 52/2019 S. 1373). 

C. Hinweise 

Da wir seit geraumer Zeit eine elektronische Akte führen, bitte ich Sie bei genehmigungs-

bedürftigen Planungen um Vorlage der vollständigen und prüffähigen Verfahrensunterla-

gen in digitaler Form. Bitte senden Sie die Unterlagen an unsere Funktionspostfach bau-

leitplanung-toeb@rpda.hessen.de. Hinweise, wie diese Unterlagen digital aufzubereiten 

sind, finden Sie auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt unter folgen-

dem Link Höhere Verwaltungsbehörde | rp-darmstadt.hessen.de. 

Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeind-

licher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche 

Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplan-

verfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen 

Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräum-

dienst direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per Email richten an das Regierungs-

präsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst: kmrd@rpda.hes-

sen.de . 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und zur Beratung stehe 

ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 
 
Dieses Dokument habe ich im Dokumentenmanagementsystem (DMS 4.0) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 
Hinweis: 

Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie 

hier: Datenschutz | rp-darmstadt. hessen.de  
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64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel: 
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz  
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Elektronische Post 
 
Planergruppe ROB GmbH 
Architekten + Stadtplaner 
Am Kronberger Hang 3 - Eingang A 
65824 Schwalbach am Taunus 

Unser Zeichen:  I 18 KMRD- 6b 06/05- 

 S 1349-2025 
Ihr Zeichen:   Kyra Goerz 

Ihre Nachricht vom:  14.07.2025 

Ihr Ansprechpartner:  

Zimmernummer:  

Telefon/ Fax: 06151 12 6510/  

E-Mail: @rpda.hessen.de 

Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 

Datum:  06.08.2025 

Sulzbach (Taunus),  

"Neue Kita Pfiffikus" 

Bauleitplanung; Bebauungsplan Nr. 86 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, 
dass sich das in Ihrem Lageplan näher bezeichnete Gelände am Rande eines Bombenabwurf-
gebietes befindet. 
 
Es gibt jedoch keinen begründeten Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Mu-
nitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht 
erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampf-
mittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräum-
dienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez.  







Aktuelles Luftbild Hessen (HLNUG)

Umweltprüfung

Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 86 "Neue Kita Pfiffikus" in
Sulzbauch (Taunus), '

Erstellt am 15.07.2025, Programmversion 39 2.2.3

Kommune/Ortsteil: Sulzbach (Taunus)/Sulzbach
Realnutzung (Stand 2021): 9990 Freifläche
Vorgesehene Nutzung: Parkanlage, geplant
Flur: 28
Größe der Planfläche: 0 ha

Regionaler Flächennutzungsplan (Planstand 2022):Wohnbaufläche, Bestand
Landschaftsplan (Stand 2000/2002): Straße oder Verkehrsfläche, Siedlungsflächen gemäß geltendem FNP Stand
Juli 2000

Zusammenfassende Bewertung entsprechend RegFNP-Umweltprüfung

Dieses Datenblatt wurde automatisch erstellt. Es führt alle Umweltkriterien auf, die sich für das Planvorhaben als
fachlich begründete, planerisch abwägbare 'Konflikte' oder als rechtlich begründete, in der Regel nicht
überwindbare 'Restriktionen' erweisen können. Flächenanteile unter 1 % können auf Punktinformationen oder
Digitalisierungs-Ungenauigkeiten der verwendeten Datengrundlagen zurückzuführen sein.

Das Prüfverfahren wird im Umweltbericht zum Regionalen Flächennutzungsplan und im Internet beschrieben (
https://bit.ly/3htq96e), ebenso die aktuell verwendeten Daten (https://bit.ly/2ZAKUqx).

Die Gesamt-'Erheblichkeit' der voraussichtlichen Umweltauswirkungen ergibt sich aus dem Bewertungsindex. Er
gibt die mittlere Anzahl der festgestellten Restriktionen und Konflikte wieder und entspricht der Summe ihrer
jeweiligen Flächenanteile.

Bewertungsindex Restriktion Konflikt
Planfläche 0 7,2
Wirkzone 0 0,7

Die Voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind insgesamt:

[0] unerheblich

[1] erheblich (>= 1,0 Konflikte gemittelt über die Fläche bzw. 0,1 Restriktionen gemittelt über die Fläche)

[2] sehr erheblich (>= 6,0 Konflikte bzw. 0.5 Restriktionen i. d. Summe gemittelt über die Fläche)

[3] sehr erheblich (>= 0,5 Restriktionen gemittelt über die Fläche)



Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 86 "Neue Kita Pfiffikus" in Sulzbauch (Taunus), ', Seite 2

1. Untersuchungsrahmen: Relevante Schutzgüter, Umweltkriterien, Wirkzonen

Mensch und Gesundheit, Bevölkerung Wirkzone Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Wirkzone

Emittierende Grossbetriebe ..300 m Vogelschutzgebiete ..200 m

Gasfernleitungen ..300 m Vogelzugrastplaetze ..200 m

Seveso Stoerfallbereich ......0 m Artenvorkommen ..200 m

Wohnumfeld Gewerbe Bestand ..300 m Biotopverbundsystem ..200 m

Wohnumfeld Misch Bestand ..100 m FFHGebiete ..200 m

Elektromagnetische Felder ......0 m Naturschutzgebiete ..200 m

Windvorranggebiete ..300 m Landschaftsschutzgebiete ..200 m

Windenergieanlagen Bestand ..300 m Naturdenkmale ..200 m

Fluglaerm ......0 m G Landschaftsbestandteile ..200 m

Strassenverkehrslaerm ......0 m Kompensationsflaechen ..200 m

Schienenverkehrslaerm ......0 m Massnahmenraeume Voegel ..200 m

Industrielaerm ......0 m Biotope ..200 m

Wasser Luft und Klima

Heilquellenschutzgebiete ......0 m Bioklima ......0 m

Grundwasserzustand ......0 m Starkregen ......0 m

Pot Grundwasserneubildung ......0 m Luftbelastung ......0 m

GrundwasserVerschmutzEmpf ......0 m .

Pot Ueberschwemmflaechen ......0 m .

Trinkwasserschutzgebiete ......0 m .

Gewaesserzustand ..100 m .

Quellen ..100 m .

FliessStillgewaesser ..100 m .

Ueberschwemmungsgebiete ......0 m .

Boden und Fläche Landschaft und Erholung

Altlasten ..100 m Forstschutzgebiete ..200 m

Bergschadensgebiete ..100 m Waldfunktionen ..200 m

Hangrutschungsgefaehrdung ..100 m Wald ..200 m

Extremstandorte ..100 m .

Archivboeden ..100 m .

Bodenertrag Schutzfunktion ..100 m .

Palaeantologische Denkmale ..100 m .

Geologische Besonderheiten ..100 m .

Kultur- und Sachgüter

Bodendenkmale Limes ..200 m .

Bodendenkmale ..100 m .

Baudenkmale Fernwirkung ..200 m .

Baudenkmale ..100 m .

Kulth Landschaftselemente ..100 m .







Aktuelles Luftbild Hessen (HLNUG)

Umweltprüfung

Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 86 "Neue Kita Pfiffikus" in
Sulzbauch (Taunus), Sonstige Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Bürgerhaus, größere
zentrale Kindereinrichtung), geplant'

Erstellt am 15.07.2025, Programmversion 39 2.2.3

Kommune/Ortsteil: Sulzbach (Taunus)/Sulzbach
Realnutzung (Stand 2021): 9990 Freifläche, 8110 Ackerland, 7000 V+E allg., 2200 Gemeinbedarf,diverse
Vorgesehene Nutzung: Sonstige Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Bürgerhaus, größere zentrale
Kindereinrichtung), geplant
Flur: 28, 26
Größe der Planfläche: 0,6 ha

Regionaler Flächennutzungsplan (Planstand 2022):Wohnbaufläche, Bestand, Gemischte Baufläche, Bestand,
Parkanlage
Landschaftsplan (Stand 2000/2002): Straße oder Verkehrsfläche, Parkanlage oder sonstige öffentl. und private
Grünanlage, Siedlungsflächen gemäß geltendem FNP Stand Juli 2000, Flächen für Ver- und Entsorgung

Zusammenfassende Bewertung entsprechend RegFNP-Umweltprüfung

Dieses Datenblatt wurde automatisch erstellt. Es führt alle Umweltkriterien auf, die sich für das Planvorhaben als
fachlich begründete, planerisch abwägbare 'Konflikte' oder als rechtlich begründete, in der Regel nicht
überwindbare 'Restriktionen' erweisen können. Flächenanteile unter 1 % können auf Punktinformationen oder
Digitalisierungs-Ungenauigkeiten der verwendeten Datengrundlagen zurückzuführen sein.

Das Prüfverfahren wird im Umweltbericht zum Regionalen Flächennutzungsplan und im Internet beschrieben (
https://bit.ly/3htq96e), ebenso die aktuell verwendeten Daten (https://bit.ly/2ZAKUqx).

Die Gesamt-'Erheblichkeit' der voraussichtlichen Umweltauswirkungen ergibt sich aus dem Bewertungsindex. Er
gibt die mittlere Anzahl der festgestellten Restriktionen und Konflikte wieder und entspricht der Summe ihrer
jeweiligen Flächenanteile.

Bewertungsindex Restriktion Konflikt
Planfläche 0 9
Wirkzone 0 1,3

Die Voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind insgesamt:

[0] unerheblich

[1] erheblich (>= 1,0 Konflikte gemittelt über die Fläche bzw. 0,1 Restriktionen gemittelt über die Fläche)

[2] sehr erheblich (>= 6,0 Konflikte bzw. 0.5 Restriktionen i. d. Summe gemittelt über die Fläche)

[3] sehr erheblich (>= 0,5 Restriktionen gemittelt über die Fläche)



Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 86 "Neue Kita Pfiffikus" in Sulzbauch (Taunus), Sonstige Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Bürgerhaus, größere zentrale Kindereinrichtung),
geplant', Seite 2

1. Untersuchungsrahmen: Relevante Schutzgüter, Umweltkriterien, Wirkzonen

Mensch und Gesundheit, Bevölkerung Wirkzone Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Wirkzone

Emittierende Grossbetriebe ..100 m Vogelschutzgebiete 1000 m

Gasfernleitungen ..100 m Vogelzugrastplaetze ..300 m

Freileitungsabstand LEP ......0 m Artenvorkommen ..300 m

Seveso Stoerfallbereich ......0 m Biotopverbundsystem ..300 m

Wohnumfeld Gewerbe Bestand ..100 m FFHGebiete 1000 m

Elektromagnetische Felder ......0 m Naturschutzgebiete ..300 m

Windvorranggebiete 1000 m Landschaftsschutzgebiete ..300 m

Windenergieanlagen Bestand 1000 m Naturdenkmale ..300 m

Wohnumfeld Wohnen Bestand ..100 m G Landschaftsbestandteile ..300 m

Laermschutzbereich ......0 m Kompensationsflaechen ..300 m

Siedlungsbeschraenkung LEP ......0 m Massnahmenraeume Voegel ..300 m

Fluglaerm ......0 m Biotope ..300 m

Strassenverkehrslaerm ......0 m .

Schienenverkehrslaerm ......0 m .

Industrielaerm ......0 m .

Ruhige Gebiete ..100 m .

Wasser Luft und Klima

Heilquellenschutzgebiete ......0 m Kaltlufthaushalt ......0 m

Grundwasserzustand ......0 m Bioklima ......0 m

Pot Grundwasserneubildung ......0 m Starkregen ......0 m

GrundwasserVerschmutzEmpf ......0 m Luftbelastung ......0 m

Pot Ueberschwemmflaechen ......0 m .

Trinkwasserschutzgebiete ......0 m .

Gewaesserzustand ..100 m .

Quellen ..100 m .

FliessStillgewaesser ..100 m .

Ueberschwemmungsgebiete ......0 m .

Boden und Fläche Landschaft und Erholung

Altlasten ..100 m Forstschutzgebiete ..300 m

Bergschadensgebiete ..100 m Waldfunktionen ..300 m

Hangrutschungsgefaehrdung ..100 m Wald ..300 m

Neuversiegelung ......0 m Naturpark ......0 m

Extremstandorte ..100 m Bedeutsame Landschaften ......0 m

Archivboeden ..100 m Unzerschnittene Raeume ......0 m

Bodenertrag Schutzfunktion ..100 m Freizeiteinrichtungen ..300 m

Palaeantologische Denkmale ..100 m .

Geologische Besonderheiten ..100 m .

Rohstoffe ......0 m .

Kultur- und Sachgüter

Bodendenkmale Limes ..300 m .

Bodendenkmale ..100 m .

Baudenkmale Fernwirkung ..300 m .

Baudenkmale ..100 m .

Kulth Landschaftselemente ..100 m .







Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 86 "Neue Kita Pfiffikus" in Sulzbauch (Taunus), Sonstige Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Bürgerhaus, größere zentrale Kindereinrichtung),
geplant', Seite 5

3. Voraussichtliche Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf das Vorhaben
Bestehende Vorbelastungen durch Altflächen, Umfeld: Gewerbe, Versorgung, Gefahrgut-, Regional-, Fernverkehr
(Bestand), Elektromagnetische Felder von Freileitungen ≥ 110 kV (26. BImSchV), Starkregen-Gefahrenpotenzial
(Starkregenhinweis-Index), Wärmebelastung (thermische Bedingungen), Lufthygienische Belastung
(Luftqualitätsindex aus NO2 und PM10), Potenzielle Hangrutschungsgefährdung
(Wirkfaktoren: Bodenverunreinigungen, bei Unfällen Explosions-, Brand- und Vergiftungsrisiko,
Schadstoffimmissionen, Lärmimmissionen, elektromagnetische Felder, Wärmebelastung, Überschwemmungsrisiko,
Hangrutschrisiko)

3.2 Auswirkungen durch das Vorhaben (Planfläche)
Flächeninanspruchnahmen und Funktionsbeeinträchtigungen mit Barrierewirkung
für Qualitativer und quantitativer Grundwasserzustand (WRRL), Trinkwasserschutzgebiete (Zonen III, IIIA, IIIB)
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung,
Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen)

Flächen- und Funktionsverluste
für Freizeiteinrichtungen, Bestand (Wege), Gering versiegelte Bodenfläche (Versiegelungsgrad < 25 %), Naturpark,
Umfeld: Wohnen, Bildung, Erholung, Gesundheit, Soziales (Bestand), Ertragssichere Böden mit hoher
Grundwasser- und Klimaschutzfunktion
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung)

Flächen- und Funktionsverluste mit Zerschneidungs- und Barrierewirkung
für Belüftungsrelevante Kaltlufteinzugsgebiete (i.V.m. Strömungsintensität)
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Vegetationsänderung, Rodung)

3.3 Auswirkungen durch das Vorhaben (Wirkzone)
Funktionsbeeinträchtigung
für Hinweise auf planungsrelevante Arten (Suchkulisse), Freizeiteinrichtungen, Bestand (Wege), Umfeld: Wohnen,
Bildung, Erholung, Gesundheit, Soziales (Bestand), Ertragssichere Böden mit hoher Grundwasser- und
Klimaschutzfunktion, (Potenziell) gesetzlich geschützte Biotope, Sonstige bedeutsame Biotope, Rechtsverbindliche
KompensationsflächenHinweise auf planungsrelevante Arten (Suchkulisse), Biotopverbundsystem
(Verbindungsfläche)
















